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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,

mit dem vorliegenden Dokument stellen wir, die Kooperationspartner 
des Marktgebiets der NetConnect Germany, Ihnen unsere Ergebnisse 
der Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs vor.

Der grundlegende Wandel der deutschen und europäischen Gastrans-
portwirtschaft vollzieht sich für alle Beteiligten in einem rasanten 
Tempo. Mit dem dritten europäischen Energiebinnenmarktpaket hat 
der europäische Gesetzgeber diesen Veränderungsprozess weiter 
vorangetrieben. In Deutschland sind die ersten unabhängigen Fernlei-
tungsnetzbetreiber („Independent Transmission Operator“) entstanden, 
und die erste Periode der Anreizregulierung für den Gassektor hat 
begonnen. Die Zusammenlegung von Marktgebieten in Kooperationen 
schreitet weiter voran. 

Die bayernets und die heutige Open Grid Europe (ehemals  
E.ON Gastransport) schlossen zum 1. Oktober 2008 ihre Marktgebiete 
in der neu gegründeten NetConnect Germany (NCG) zusammen, die 
das Bilanzkreismanagement verantwortet, den virtuellen Handelspunkt 
betreibt und die Regelenergie im Auftrag der Kooperationspartner be-
schafft. Nur ein Jahr später wurde das NCG-Marktgebiet um die Markt-
gebiete der Eni Gas Transport Deutschland, GRTgaz Deutschland und 
GVS Netz erweitert. In einem weiteren Schritt werden auch das L-Gas-
Marktgebiet der Open Grid Europe sowie die H- und L-Gas-Marktgebiete 
der Thyssengas in die NCG integriert. Mit dieser Kooperation entsteht 
ein Erdgas-Marktgebiet mit Fernleitungsnetzen, die eine Gesamtlänge 
von rund 20.000 Kilometern Länge haben und somit, wenn man diese 
Netze zu einem langen Strang zusammenfügt, fast den halben Globus 
umspannt. 

Die Aufgabe, das NCG-Marktgebiet umfassende Fernleitungsnetz wei-
terzuentwickeln und zukunftsfähig zu gestalten, ergibt sich nicht nur 
aus den rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen. Es ist darüber 
hinaus unsere unternehmerische und gesellschaftspolitische Verantwor-
tung, mit innovativen Konzepten die Fernleitungsnetze auch in Zukunft 
tragfähig weiterzuentwickeln und kontinuierlich an die kommenden 
Anforderungen anzupassen. 

Als Kooperationspartner haben wir gemeinsam analysiert, welcher 
Situation wir netztechnisch im Marktgebiet der NCG gegenüberstehen, 
welche Entwicklungen wir aufgrund der bereits beschlossenen Maß-
nahmen erwarten und was diese für den Markt bedeuten. Eingebettet  

in die Entwicklung der rechtlich-regulatorischen Rahmenbedingungen 
seit dem Beginn der Liberalisierung betrachten wir zunächst die langfris-
tige Entwicklung auf dem Gasmarkt, welche die Transportnachfrage und 
die Kapazitätsentwicklungen beein�usst. Es ist zu erwarten, dass die 
Nachfrage nach Erdgas stagnieren oder leicht sinken wird. Gleichwohl 
wird dem Fernleitungsnetz eine wesentliche Rolle beim Übergang in das 
regenerative Zeitalter und darüber hinaus zukommen.

Kurz- und mittelfristig wirken sich aber insbesondere die regulatori-
schen Rahmenbedingungen auf das Fernleitungsnetz aus. Die stei-
genden Anforderungen an die Gastransport�exibiltät durch volatiler 
werdende Handelsgeschäfte führen dazu, dass eine ganze Reihe von 
Last�ussszenarien im Gesamtsystem berücksichtigt werden müssen. 
Für jeden Kooperationspartner ergeben sich daraus individuelle Rest-
riktionen: Übergabedrücke, Verdichterleistungen und Fahrwege spielen 
dabei unter anderem eine Rolle. Weiterhin �ießen die Erfahrungen ein,  
die sich aus der bisherigen Zusammenarbeit der Kooperationspartner 
ergeben haben.

Betrachtet aus den unterschiedlichen Blickwinkeln zeichnet der Bericht 
ein Bild, das die aktuellen Aspekte und Anforderungen an das beste-
hende Fernleitungsnetz wiedergibt und damit eine Grundlage für die 
Diskussion zur weiteren Entwicklung dieses Fernleitungsnetzes bildet.

Rainer Dumke 
Geschäftsführer 
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Branch Manager
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Geschäftsführer 
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GVS Netz GmbH

Stephan Kamphues
Sprecher der Geschäftsführung 
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Dr. Wandulf Kaufmann
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Einleitung In der 2010 verabschiedeten Novelle der deutschen Gasnetzzugangsver-
ordnung („GasNZV“) wurden einige neue Regelungen im Zusammenhang 
mit dem Netzausbau und Netzanschluss hinzugefügt. Hierzu gehören 
insbesondere § 17 „Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs“, 
§ 33 “Netzanschlussp�icht für Biogas“, § 38 „Kapazitätsreservierung 
für Betreiber von Speicher-, LNG- und Produktionsanlagen sowie Gas-
kraftwerken“ und § 39 „Kapazitätsausbauanspruch für Betreiber von 
Gaskraftwerken sowie Speicher-, LNG- und Produktionsanlagen“.

Die Fernleitungsnetzbetreiber sind nach § 17 GasNZV verp�ichtet, jähr-
lich zum 1. April marktgebietsweit den langfristigen Kapazitätsbedarf 
unter Berücksichtigung der in § 17 Abs. 1 Ziff. 1-10 GasNZV näher 
spezi�zierten Aspekte zu ermitteln.

Diese Veröffentlichung stellt die erstmalige Umsetzung dieser Verp�ich-
tung durch bayernets GmbH (bayernets), Eni Gas Transport Deutschland 
S.p.A. (Eni D), GRTgaz Deutschland GmbH (GRTgaz D), GVS Netz GmbH 
(GVS Netz), Open Grid Europe GmbH (Open Grid Europe bzw. OGE) und 
Thyssengas GmbH (Thyssengas bzw. TG), welche im Weiteren „Koopera-
tionspartner“ genannt werden, für das Marktgebiet der NCG (im Weiteren 
NCG-Marktgebiet) dar. Sie wird von den Kooperationspartnern als erster 
Schritt der voraussichtlich ab 2012 einzuhaltenden P�icht zur Erstellung 
eines deutschlandweiten zehnjährigen Netzentwicklungsplans gese-
hen (siehe z. B. Eckpunkte zur EnWG-Novelle des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Technologie vom 27. Oktober 2010, im Weiteren 
„Eckpunkte-Papier“ [BMWi 2010]).

In Kapitel 2 dieses Dokuments wird die Entwicklung des europäischen 
Gasmarkts dargestellt. Hierzu wird die Entwicklung der europäischen 
und deutschen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen 
beschrieben. Außerdem werden die Ergebnisse der beiden Zehnjahres-
netzentwicklungspläne des European Network of Transmission System 
Operators for Gas („ENTSOG“) vorgestellt.

In Kapitel 3 stellen die Kooperationspartner das NCG-Marktgebiet und 
die das Marktgebiet aufspannenden Netzbetreiber vor.

Die Kooperationspartner setzen in Kapitel 4 erstmalig zum 1. April 2011 
ihre jährliche Verp�ichtung zur Ermittlung des langfristigen Kapazitäts-
bedarfs nach § 17 GasNZV um. Als Stichtag für die zu betrachtenden 
Marktgebiete wurde der 1. Januar 2011 gewählt, an dem die vier 
Marktgebiete NCG, Open Grid Europe L-Gas, Thyssengas H-Gas und 
Thyssengas L-Gas bestanden.

In Kapitel 5 werden die von den Kooperationspartnern beschlossenen 
Projekte sowie die sich hieraus ergebende Entwicklung der Ein- und 
Ausspeisekapazitäten der nächsten zehn Jahre an Grenzübergangs-
punkten, Marktgebietsübergangspunkten und Speicheranschluss
punkten in tabellarischer Form aufgeführt.

Die erzielten Ergebnisse werden in Kapitel 6 mit einem Ausblick zu-
sammen gefasst.
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Abb. 2.1

Die Entwicklung
des europäischen Gasmarkts

2
Entwicklung der europäischen gasmarktbezogenen Richtlinien und Verordnungen

1.	 EU-Binnenmarkt-
	 paket

2.	 EU-Binnenmarkt-
	 paket

3.	 EU-Binnenmarkt-
	 paket

EU-Versorgungs-
sicherheitsverordnung

 1998 2003 

-	 Umsetzung 3. EU-BMP
-	 Vorschlag Energie-
	 Infrastrukturpaket

Umsetzung 
OU/ITO/ISO
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2.1	Europäische rechtliche  
	 und regulatorische 
	 Rahmenbedingungen

Entwicklung der europäischen Richtlinien  
und Verordnungen

Die erste EU-Richtline zum europäischen Gasmarkt wurde 1998 

verabschiedet [EU-Richtlinie 98/30]. Sie zielt auf die Entwicklung ei-

nes EU-Binnenmarkts für den Erdgas-Sektor und regelt hierzu den 

diskriminierungsfreien Zugang Dritter zum Erdgastransportnetz. Die 

Fernleitungsnetzbetreiber werden verp�ichtet, unter wirtschaftlichen 

Bedingungen und unter gebührender Beachtung des Umweltschutzes 

sichere, zuverlässige und leistungsfähige Fernleitungsanlagen zu be-

treiben, zu warten und auszubauen (siehe auch Abb. 2.1).

Die 2003 verabschiedete zweite EU-Richtlinie zum europäischen Gas-

markt führte den regulierten Netzzugang auf der Grundlage veröffent-

lichter Tarife ein, wobei neue Infrastrukturen auf Antrag vom regulierten 

Netzzugang ausgenommen werden können [EU-Richtlinie 2003/55].

Während die 2005 verabschiedete europäische Gasnetzzugangs

verordnung [EU-Verordnung 1775/2005] keine expliziten Regelungen zur 

Netzentwicklung enthält, wurde dieses Thema im 2009 verabschiedeten 

dritten europäischen Energiebinnenmarktpaket ausführlich behandelt. 

Es enthält unter anderem

	� die P�icht des unabhängigen Fernleitungsnetzbetreibers (ITO) zur 

jährlichen Erstellung eines zehnjährigen Netzentwicklungsplans 

(dritte EU-Richtlinie zum europäischen Gasmarkt [EU-Richtlinie 

2009/73]),

	� die P�icht der europäischen Fernleitungsnetzbetreiber zur Er-

stellung regionaler Investitionspläne im Zwei-Jahres-Turnus 

(zweite Fassung der europäischen Gasnetzzugangsverordnung 

[EU-Verordnung 715/2009]),

	� die P�icht des europäischen Netzes der Gasfernleitungsnetz-

betreiber (ENTSOG) zur Erstellung eines gemeinschaftsweiten 

zehnjährigen Netzentwicklungsplans im Zwei-Jahres-Turnus  

[EU-Verordnung 715/2009] und

	� die P�icht der Agentur für die Zusammenarbeit der Energie

regulierungsbehörden (ACER) zur Erarbeitung von Stellungnahmen 

zu dem Entwurf des gemeinschaftsweiten zehnjährigen Netz

entwicklungsplans der ENTSOG (Verordnung zur Gründung einer 

Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

(ACER) [EU-Verordnung 713/2009]).

Europäische Versorgungssicherheitsverord-
nung

Die europäische Versorgungssicherheitsverordnung [EU-Verordnung 

994/2010] wurde 2010 verabschiedet und ersetzt die bisherige europä-
ische Versorgungssicherheitsrichtlinie. Sie enthält im Wesentlichen

	� einen Infrastrukturstandard gemäß einer N-1-Formel, nach dem 
die Summe der Kapazitäten an grenzüberschreitenden Ein
speisepunkten und die Lieferfähigkeit der nationalen Produktion, 
von Speichern und von LNG-Terminals eines Mitgliedstaates oder 
einer Region bei Ausfall der größten Infrastruktur den Marktbedarf 
an einem Spitzentag, wie er einmal in 20 Jahren auftritt, abdecken 
soll,

	� eine Verp�ichtung zur Einrichtung von Gegenstromkapazitäten 
(„Reverse Flow“) an allen Grenzübergangspunkten (Ausnahmen 
hiervon sind möglich),

	� eine Verp�ichtung der Mitgliedsstaaten zur Festlegung geschützter 
Kundengruppen innerhalb des durch die Verordnung vorgegebenen 
Rahmens (mindestens Haushaltskunden),

	� eine Verp�ichtung der Erdgasunternehmen auf einen Versor-
gungsstandard, d.h. die Gewährleistung der Versorgung der o.g. 
geschützten Kundengruppen im Falle eines Ausfalls der größten 
Infrastruktur sowohl an sieben aufeinanderfolgenden Tagen mit 
Spitzenlast als auch bei einem außergewöhnlich hohen Gasver-
brauch an 30 Tagen,

	� eine Verp�ichtung der Mitgliedsstaaten zur Erstellung von Präven-
tions- und Notfallplänen,

	� erweiterte Informationsp�ichten während einer ausgerufenen 
Gaskrise und

	� eine Verp�ichtung der Mitgliedsstaaten zur Information der EU-
Kommission über Regierungsvereinbarungen mit Produzenten aus 
Drittstaaten und Gaslieferverträge mit einer mehr als einjährigen 
Laufzeit.

Mitteilung der EU-Kommission zur  
Weiterentwicklung der europäischen Energie
infrastruktur

Ende 2010 hat die EU-Kommission eine Mitteilung zu den Prioritäten der 
Energieinfrastruktur bis 2020 vorgelegt [KOM (2010) 677]. Erklärtes Ziel 
dieser Mitteilung ist es, die Energietransportnetze auf die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts vorzubereiten.

Nach Einschätzung der EU-Kommission sind zur Erreichung der europä-
ischen Energie- und Klimaziele bis 2020 insgesamt eine Billion Euro für 
Investitionen in die Energieinfrastruktur notwendig. Davon werden un-
gefähr 200 Mrd. Euro für Investitionen in Strom- und Gasnetze benötigt. 
Die EU-Kommission geht davon aus, dass Investitionen in Höhe von etwa 
100 Mrd. Euro aufgrund von verspäteten Genehmigungsprozessen und 
fehlenden wirtschaftlichen Anreizen nicht vom Markt getätigt werden.
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Um diese Investitionen, die möglicherweise nicht vom Markt erbracht 
werden, zu fördern, schlägt die EU-Kommission folgendes vor:

	� Festlegung einiger weniger Prioritäten für die europäische Ener-
gieinfrastruktur, die bis 2020 zur Erreichung der Energie- und 
Klimaziele notwendig sind.

 	� Bis 2010 Identi�zierung konkreter Projekte zur Erreichung der 
festgelegten Prioritäten. Diese werden dann als Projekte „von 
europäischem Interesse“ angesehen.

	� Unterstützung der identi�zierten Projekte „von europäischem 
Interesse“ mit neuen Instrumenten, wie z. B. verbesserten  
Genehmigungsprozessen, �nanziellen Förderungen, regionalen 
Kooperationen und verbesserten Informations- und Kommuni
kationsprozessen.

Die EU-Kommission schlägt vor, dass es bis 2020 allen EU-Mitgliedsstaa-
ten idealerweise möglich sein soll, über mindestens drei der folgenden 
fünf Gasbezugsquellen/Gastransportkorridore versorgt zu werden:

	 Nördlicher Korridor (Norwegen)
	 Östlicher Korridor (Russland)
	 Mittelmeer-Korridor (Afrika)
	 LNG
	 ein noch zu entwickelnder „vierter Korridor“ welcher die EU mit  

	 dem Kaspischen Meer und dem Nahen Osten verbinden soll

Weitere Schwerpunkte der Gasinfrastruktur sollen in der Nord-Süd
anbindung von Osteuropa, der Integration des baltischen Marketes so-
wie in einem Nord-Süd Korridor in Westeuropa, d. h. von der Iberischen 
Halbinsel und Italien nach Nordwest-Europa, liegen.

2.2	ENTSOG-Netzentwicklungspläne

ENTSOG Zehnjahresnetzentwicklungsplan 
2010-2019

Die europäischen Fernleitungsnetzbetreiber haben bereits 2008 im 
Vorgriff auf die ab 3. März 2011 wirksame P�icht zur Erstellung eines 
unverbindlichen europäischen Gasnetzentwicklungsplans alle zwei Jah-
re (siehe Kapitel 2.1) den Dialog zu einem Zehnjahresnetzentwicklungs
plan mit der EU-Kommission, europäischen Verbänden und Netznutzern 
begonnen.

Als Grundlage für die Diskussion haben sie in einem ersten europäischen 
Kapazitätsentwicklungsbericht (GTE+ Capacity Development Report 
2008 [GTE+ 2008]) europäische Investitionsprojekte und die darauf 
basierende Entwicklung der Grenzübergangskapazitäten dargestellt.

Im Dialog mit der EU-Kommission, europäischen Verbänden und  
Netznutzern wurde der Kapazitätsentwicklungsbericht in einem  
Zwischenschritt um eine Verbrauchsentwicklungsvorschau erweitert 
(GTE+ Demand Scenarios vs Capacity Report, 2009 [GTE+ 2009]). Durch 
die Aufnahme von europäischen Gasaufkommensszenarien wurde das 
Dokument im öffentlichen Dialog zu einem vollständigen europäischen 
Netzentwicklungsplan weiterentwickelt (ENTSOG Ten Year Network 
Development Plan 2010-2019 [ENTSOG 2009]).

Abb. 2.2

6,5

5,5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

	ENTSOG EU-27 (2009)

	ENTSOG EU-27 (2010)

	Eurogas Environmental EU-27

	Eurogas Base Case EU-27

	IEA New Policies EU-27 2010

	IEA 450 Climatic EU-27 2010

	Primes Baseline EU-27 2009

	Primes References Case EU-27

Europäische Nachfrageszenarien 
[ENTSOG 2011]

Mio. 
GWh/y
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Die europäische Gruppe der Energieregulierungsbehörden („ERGEG“) 
hat diesen Vorgang begleitet und in zwei Stufen ihre Empfehlungen zu 
einem solchen europäischen Netzentwicklungsplan entwickelt (ERGEG 
recommendations on the 10 year network development plan, evaluation 
of responses [ERGEG 2009] und 10 year network development plan 
for gas, �nal ERGEG recommendations [ERGEG 2010a]). Ende 2010 
hat sie eine umfassende Kommentierung des ersten europäischen 
Netzentwicklungsplans vorgelegt, in dem sie unter anderem das Fehlen 
eines sogenannten Top-Down-Ansatzes kritisiert (ERGEG evaluation of 
the european 10 year network development plan 2010-2019 [ERGEG 
2010b]).

ENTSOG Zehnjahresnetzentwicklungsplan 
2011-2020

Im Februar 2011 – also noch vor Beginn des am 3. März 2011 gestar-
teten formellen ENTSOG-Anerkennungsprozesses unter dem dritten eu-
ropäischen Energiebinnenmarktpaket – hat ENTSOG eine Folgeversion 
des europäischen Netzentwicklungsplans veröffentlicht (ENTSOG Ten 
Year Network Development Plan 2011-2020 [ENTSOG 2011]).

Dieser Netzentwicklungsplan enthält insbesondere:

	 eine Beschreibung der Entwicklung der europäischen 
	 Gastransportinfrastruktur

	 eine europäische ENTSOG-Verbrauchsvorausschau 
	 („High Daily Demand“) und deren Vergleich mit Verbrauchs-
	 vorausschauen Dritter (siehe Abb. 2.2 und 2.4)

	 Eine europäische Gasaufkommensvorausschau 
	 (siehe Abb. 2.3 und 2.4)

	 eine Beschreibung der angewendeten Modellierungsmethode, 
	 der in der Modellierung angewendeten Szenarien und der
	 wesentlichen Modellierungsergebnisse (siehe Abb. 2.5, Seite 11)

	 strukturierte Beschreibungen der europäischen 
	 Fernleitungsnetze und deren Betreiber

	 strukturierte Projektbeschreibungen
	 Detailergebnisse der Modellierung des europäischen 

	 Fernleitungsnetzes

Im Rahmen der Modellierung des europäischen Fernleitungsnetzes 
wurden 67 Szenarien analysiert, welche in die drei Gruppen Referenz
szenarien, Versorgungssicherheitsszenarien und Marktintegrations
szenarien eingeteilt wurden.

Fünf Referenzszenarien stellen mögliche Gas�usssituationen unter An-
satz des in der europäischen Versorgungssicherheitsverordnung (siehe  
Kapitel 2.1) de�nierten Spitzenlasttages unter Annahme der vollstän
digen Verfügbarkeit der Transportsysteme dar.

Abb. 2.3 Abb. 2.4

7

6
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3

2

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

	 Azeri Gas Supply Potential

	 Libyan Gas Supply Potential

	 Algerien Gas Supply Potential

	 LNG Supply Potential

	 Norwegian Gas Supply Potential

	 Russian Gas Supply Potential 

	 to Europe via Pipe

	 Indigenous Production

Europäisches aggregiertes Angebotspotenzial 
[ENTSOG 2011]

Mio. 
GWh/y

7

6

5
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3

2

1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

	 Total Supply Potential Europe 	ENTSOG 2011-2020

Gegenüberstellung des ENTSOG-Nachfrage
szenarios und des  aggregierten Angebots
potenzials [ENTSOG 2011]

Mio. 
GWh/y
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Fünf Versorgungssicherheitsszenarien basieren auf den folgenden 
Annahmen der Nichtverfügbarkeit von Gastransport- bzw. LNG-Infra
strukturen:

	 Ausfall der russischen Gaslieferungen über die Ukraine
	 Ausfall der russischen Gaslieferungen über Weißrussland
	 Ausfall norwegischer Gaslieferungen nach England
	 Ausfall nordafrikanischer Gaslieferungen nach Italien
	 Ausfall von LNG-Lieferungen aus Katar nach Europa

Eine Übersicht über wesentliche Modellierungsergebnisse dieser  
Versorgungssicherheitsszenarien bis 2010 ist in Abb. 2.5 (Seite 11)  
gezeigt.
 
Die Szenarien stellen eine grobe Annäherung an den im Kapitel 2.1 
beschriebenen Infrastrukturstandard der europäischen Versorgungs-
sicherheitsverordnung dar. Es sei jedoch angemerkt, dass in drei der 
fünf Szenarien in Analogie zur europäischen Versorgungssicherheits-
verordnung zwar der Ausfall einer Gastransportinfrastruktur bzw. einer 
Erdgasver�üssigungsanlage angesetzt wird, diese Infrastruktur jedoch 
nicht – wie in der europäischen Versorgungssicherheitsverordnung 
vorgesehen – innerhalb der EU bzw. an EU-Grenzen liegen. Es ist daher 
noch offen, ob diese Szenarien eine Bedeutung für eine Kapazitäts
bedarfsermittlung in Deutschland haben können.

Unabhängig von den o. g. ungeklärten grundsätzlichen Fragen, die in 
noch viel deutlicherer Weise für die sogenannten Marktintegrations
szenarien gelten, für die unserer Meinung nach eine gesetzliche 
Grundlage vollständig fehlt, zeigen die ENTSOG-Ergebnisse, dass die 
in Deutschland benötigten Gasmengen in den nächsten zehn Jahren mit 
der bestehenden und in beschlossenen Projekten weiter entwickelten 
Infrastruktur transportiert werden können.

Wie Abb. 2.5 zeigt, fehlen im Referenzszenario mit der bestehenden  
und in beschlossen Projekten bis 2020 weiter entwickelten europäi-
schen Transportinfrastruktur Einspeisekapazitäten in die an Deutschland 
angrenzenden EU-Mitgliedsstaaten Luxemburg und Dänemark. Darüber 
hinaus fehlen im Versorgungssicherheitsszenario „Ausfall der russischen 
Gaslieferungen über Weißrussland“ Gasmengen in dem an Deutsch-
land angrenzenden EU-Mitgliedsstaat Polen. Die aus dem ENTSOG 
Zehnjahresnetzentwicklungsplan 2011-2020 für das NCG-Marktgebiet 
abzuleitenden Erkenntnisse sind in Kapitel 4.7 beschrieben.
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Abb. 2.5
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Übersicht über die in dem europäischen Netzentwicklungsplan bis 2020 ausgewiesenen Regionen mit 
verminderter Flexibilität im Referenzfall und bei Ausfall einer Gasinfrastruktur (basierend auf [ENTSOG 2011])
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Abb. 2.6

2.3	Deutsche rechtliche 
	 und regulatorische Rahmen-
	 bedingungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der deutschen Gesetze und Ver-
ordnungen seit der ersten EU-Richtline zum europäischen Gasmarkt ist 
in Abb. 2.6 dargestellt.

Mit der Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes [EnWG 2003] 
wurden die Anforderungen der ersten EU-Richtline zum europäischen 
Gasmarkt [EU-Richtlinie 98/30] umgesetzt und der verhandelte Netz-
zugang eingeführt (siehe Abb. 2.6).

Die 2005 in Umsetzung der zweiten EU-Richtline zum europäischen 
Gasmarkt von 2003 [EU-Richtlinie 2003/55] verabschiedete EnWG-
Novellierung implementierte den regulierten Netzzugang und in § 28a 
EnWG die im Kapitel 2.1 beschriebenen Ausnahmen vom regulierten 
Netzzugang für neue Infrastrukturen. Die Betreiber von Energieversor-
gungsnetzen wurden zudem verp�ichtet, ein sicheres, zuverlässiges 
und leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei 
zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht auszubauen, soweit es 
wirtschaftlich zumutbar ist (§ 11 Abs. 1 EnWG).

2011 wird eine weitere Novelle des EnWG die Vorgaben aus den 
Regelungen des dritten EU-Binnenmarktpakets in nationales Recht 
umsetzen. Unabhängig vom konkreten Ent�echtungsmodell sollen in 
der EnWG-Novelle einheitliche Regelungen nach Maßgabe von Art. 
22 der EU-Richtlinie 2009/73 für alle Fernleitungsnetzbetreiber zur 
Aufstellung von Netzentwicklungsplänen geschaffen werden (siehe 
Eckpunktepapier, [BMWi 2010]).

Da in Deutschland, anders als in den meisten anderen Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union, mehrere Gasfernleitungsnetzbetreiber tätig 
sind, soll in der EnWG-Novelle der Kooperation dieser Gesellschaften 
besondere Bedeutung zugemessen werden. Laut dem Ende 2010 ver-
öffentlichtem Eckpunkte-Papier ist „ein koordinierter Netzbetrieb und 
Netzausbau zwischen allen betroffenen Netzbetreibern im Interesse der 
Versorgungssicherheit und der Kostenef�zienz erforderlich.“

EnWG- 
Novelle

-	 EnWG-Novelle
-	 GasNZV
-	 GasNEV

 ARegV

GasNZV-Novelle

Festlegungs-
verfahren 
Kapazitäts-
management

EnWG-
Novelle

-	 Reduzierung der Marktgebiete gem. § 21
-	 Gesetzliche Ansprüche gem. §§ 33, 34, 38, 39
-	 Ermittlung des langfristigen Kapazitätsbedarfs gem. § 17

 2003 2005 2007 2010 2011 

Entwicklung der deutschen gasmarktbezogenen Gesetze und Verordnungen seit der ersten EU-Richtlinie zum 
europäischen Gasmarkt
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Mit Bezug auf die Netzentwicklung sind gemäß dem Eckpunkte-Papier 
in der EnWG-Novelle insbesondere folgende Vorgaben vorgesehen:

	� Im Planungsprozess ist zwischen den Basisannahmen zur Netz-
ausbauplanung (vgl. Art. 22 Abs. 3 EU-Richtlinie 2009/73), d. h. 
den Szenarien, und dem konkreten Netzentwicklungsplan zu 
unterscheiden. Die durch die Unternehmen zugrunde gelegten  
Parameter und der Szenariorahmen sind den zuständigen Behör-
den vorab offenzulegen. Der gemeinsame Netzentwicklungsplan ist 
durch die Netzbetreiber mit allen einschlägigen Interessenträgern 
zu konsultieren.

	� Der konsultierte Netzentwicklungsplan ist der Bundesnetzagentur 
(im Weiteren „BNetzA“) jährlich, erstmals zum 3. März 2012, 
vorzulegen. 

	� Die geplanten Vorhaben müssen in Investitionsmaßnahmen 
überführt werden. Hierfür sollen der BNetzA Durchsetzungs-
befugnisse gemäß Art. 22 Abs. 7 Unterabsatz 1 lit. a) und b), 
EU-Richtlinie 2009/73 zur Verfügung gestellt werden. Im 
Rahmen der Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens  
(Art. 22 Abs. 7 Unterabsatz 2 lit. b EU-Richtlinie 2009/73) wird  
der BNetzA die Möglichkeit eröffnet, die geplante Infrastruktur 
durch Dritte errichten zu lassen. 

Die 2010 verabschiedete Novelle der deutschen GasNZV verp�ichtet 
die Fernleitungsnetzbetreiber in § 17 zur jährlichen Ermittlung des 
langfristigen Kapazitätsbedarfs. Details dieser Regelungen sowie  
deren erstmalige Umsetzung durch die Kooperationspartner zum  
1. April 2011 sind in diesem Dokument beschrieben.

Die Kostenregulierung, die zunächst durch das EnWG (2005) und die 
Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV) geregelt wurde, ist 2007 um die 
Anreizregulierungsverordnung (ARegV) ergänzt worden. Im Regime 
der Anreizregulierung wird den Unternehmen je Regulierungsperiode 
ein Erlöspfad vorgegeben, der sich aus den unternehmensspezi�schen 
Kosten und dem im Ef�zienzvergleich erzielten Ef�zienzwert ergibt. 
Hierdurch sollen Anreize zu ef�zientem Wirtschaften und zur Kosten-
senkung gesetzt werden.

Reine Kostensenkungsinstrumente hemmen Investitionen. Zur Sicher-
stellung von nötigen Netzinvestitionen haben Fernleitungsnetzbetreiber 
deshalb gemäß § 23 ARegV die Möglichkeit, Investitionsbudgets für 
Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen zu beantragen. Diese 
erlauben, die Kapitalkosten sowie einen Pauschalanteil an Betriebs
kosten auch innerhalb einer Regulierungsperiode in der Erlösobergrenze 
anzusetzen. Durch den in § 4 ARegV bestimmten zweijährigen Zeitverzug 
beim Ansatz der Kapitalkosten gehen den Fernleitungsnetzbetreibern  
jedoch regelmäßig die ersten zwei Jahresscheiben der Kapitalkosten und 
pauschalierten Betriebskosten eines Investitionsprojekts verloren. Dar-
über hinaus resultieren aus der Genehmigungspraxis der BNetzA nicht 
die vom Verordnungsgeber mit dem Instrument der Investitionsbudgets 
einmal intendierten Investitionsanreize. Dazu gehören beispielsweise 
die Anwendung des Betrages zur Vermeidung von Doppelanerkennung, 
Befristung der Genehmigungsdauer von Investitionsbudgets auf das 
Ende der auf die Investitionsbudget-Beantragung folgenden Regu-
lierungsperiode oder auch, dass keine Anreize für die Netzbetreiber 
etabliert werden, die geplanten Projektkosten bei der Realisierung zu 
unterschreiten. Insgesamt erscheint das Regulierungsregime damit 
weiterhin investitionshemmend, die anspruchsvollen Investitionsziele 
der EU lassen sich dadurch kaum erreichen.



14










































































































